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 Veröffentlicht am 17.06.2003

Norm

ASVG §177 Abs1 Anl1 Z20

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob eine Arbeit gleichartig wie die Arbeit mit einem Pressluftwerkzeug wirkt, kommt es darauf an,

ob dabei die für automatisch wirkenden Pressluftwerkzeuge typischen rythmischen Rückstoßerschütterungen und die

Pressluftwerkzeuge kennzeichnenden schnellen Vibrationen vorhanden sind. Hier: Arbeit mit einem auf dem Bagger

montierten Hydraulikhammer.
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